
  

IHR BUSINESS? KOMPLEX. IHRE REPUTATION? ABGESICHERT!

Vermögensschaden- und Betriebshaftpflicht für Unternehmens- und Personalberater 

SCHADENBEISPIELE
Fehler sind menschlich - und können dem besten Berater passieren. Gerechtfertigt oder nicht, aus der Tätigkeit als Berater 
können vielfältige Ansprüche auf Sie zukommen, die nicht nur Ihr finanzielles Fundament, sondern auch Ihren guten Ruf bis 
ins Mark treffen können. 







 







Ein Reisebüro plant eine neue Filiale. Um bei der 
Objektwahl auf der sicheren Seite zu sein, soll der 
Unternehmensberater eine Standortanalyse durch-
führen. 

Der Berater kann den Standort empfehlen, das Rei-
sebüro veranlasst alles Weitere.

Nach Abschluss der Verträge erfährt der Auftragge-
ber, dass in unmittelbarer Nachbarschaft ebenfalls 
ein Reisebüro entsteht - der Berater hatte den Um-
stand übersehen.

Der Auftraggeber hätte sich unter diesen Umstän-
den gegen den Standort entschieden und verklagt 
den Berater auf entgangene Gewinne.

Die Geschäftsführung eines großen Mittelständlers 
beauftragt einen Unternehmensberater mit der Ein-
führung eines Warenwirtschaftssystems.

Der Unternehmensberater analysiert die Bedürfnis-
se des Unternehmens und empfiehlt ein bestimm-
tes System.

Nach Einführung des neuen Warenwirtschaftssys-
tems muss die Geschäftsführung feststellen, dass 
dieses über keine ausreichenden Kapazitäten für 
die Größe des Unternehmens verfügt.

Das gerade installierte System muss entfernt und 
eine neue Software erworben und implementiert 
werden.

Durch den Erwerb neuer Software-Lizenzen sowie 
zusätzliche Kosten der Umrüstung entsteht ein fi-
nanzieller Schaden in Höhe von 45.000 EUR

FALSCHER STANDORT

UNBRAUCHBARES COMPUTERSYSTEM













Ein freiberuflicher Unternehmensberater versen-
det zwecks Kundenbindung einen monatlichen 
Online-Newsletter.

Um den redaktionellen Aufwand gering zu halten, 
zitiert er Inhalte eines Newsportals, bei dem er 
angemeldet ist.

Die Nutzungsrichtlinien des Portals erlauben 
jedoch nur eine private Nutzung, die kostenlose 
gewerbliche Nutzung ist untersagt.

Der Berater erhält eine Abmahnung mit Forderung 
nach Schadenersatz.

GEWERBLICHE NUTZUNG UNTERSAGT

MARKEL 
PRO  
 Advisor 



  







 Vermögensschaden- und Betriebs-
haftpflicht

Absicherung gegen Verstöße gegen 
Wettbewerb & Werbung

Schutz für Eigenschaden bei Rück-
tritt des Auftraggebers (RPC)

Optionale Daten- und Cyber-Eigen-
schadendeckung

Schließen Sie Ihre Sicherheitslücke.
Markel rückt Ihre Bedürfnisse in 
den Fokus und sichert Sie gegen die 
berufsspezifischen Gefahren Ihres  
Business ab. 

„Mein Beruf ist meine Berufung 
setze ich keinem Risiko aus.“

Markel International Insurance Company Limited
Niederlassung für Deutschland
Luisenstr. 14
80333 München
Telefon: +49 89 8908 316 50
Fax: +49 89 8908 316 99

www.markelinternational.de
info@markelinternational.de

Wir managen Risiken und schaffen Vertrauen. Weltweit.

Alle Informationen zur Vermögensschadenhaftpflicht für Unternehmens- und Personalberater, zu den  
Versicherungs-Highlights sowie dem Antragsmodell finden Sie auch im Netz. 

BITTE NEHMEN SIE KONTAKT ZU IHREM VERSICHERUNGSMAKLER AUF.


